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Die Beschulung und Integration von geflüchteten und neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen ist in Hamburg seit
Jahrzehnten etabliert

 Ziel ist die Integration der Schülerinnen und Schüler

 Mit Stand 16.11.2022 wurden 315 Internationale Vorbereitungsklassen,
Basisklassen und Lerngruppen eingerichtet

 Seit März 2022 wurden über 6.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine
an den Hamburger Schulen aufgenommen



Schulbesuch Altersstufe unter 16 Jahren:

 In den Jahrgangsstufen VSK, 1 und 2 direkt in wohnortnahen 
Regelklassen, ebenso Kinder anderer Altersstufen mit ausreichenden 
Deutschkenntnissen

 Kinder, die in Erstaufnahmen wohnen, werden dort in (IVK-) 
Lerngruppen unterrichtet

 Kinder und Jugendliche, die nicht in lateinischer Schrift alphabetisiert 
sind, werden in Basisklassen unterrichtet

 Kinder und Jugendliche aller anderen Altersstufen, die in lateinischer 
Schrift alphabetisiert sind, werden in Internationalen 
Vorbereitungsklassen (IVK) unterrichtet

 Kinder und Jugendliche mit speziellem sonderpädagogischen 
Förderbedarf besuchen auf Wunsch eine spezielle Sonderschule



Der Besuch einer IVK:

 Unterschiedliche Nationalitäten lernen gemeinsam

 15 bis 18 Schüler:innen besuchen in der Regel eine Klasse

 Bis zu einem Jahr bleiben die Kinder und Jugendlichen in diesen 
Klassen

 Ein vorzeitiger Wechsel in eine Regelklasse ist möglich und gewünscht



Niedrigschwellige Schulplatzzuweisung für geflüchtete Kinder
und Jugendliche
 Eltern mit Kindern, die eine erste oder zweite Klasse besuchen 

werden, gehen direkt zur nächstgelegenen Schule

 Eltern mit älteren Kindern wenden sich per E-Mail an das 
SchulInformationsZentrum oder vereinbaren dort einen Termin

 Erscheinen ältere Kinder an einer Schule, werden von dort deren 
Daten an das SchulInformationsZentrum übermittelt werden



Ältere Jugendliche

Die Zuschulung erfolgt über das Hamburger Institut für Berufliche Bildung 
(HIBB)

 Jugendliche ab 16 Jahren (Stichtagsregelung Geburtsdatum) ohne oder 
mit geringen Deutschkenntnissen werden in einer 
Ausbildungsvorbereitungsklasse für Migranten (AvM) beschult. Hier 
kann der erste und mittlere Abschluss erreicht werden

 Ein Wechsel in andere Schulformen in der beruflichen Bildung ist 
möglich

 Es gibt zudem Alphabetisierungsklassen



Einsatz von qualifiziertem Personal

 Einsatz von Pensionär:innen

 Ukrainische Lehrkräfte

 Qualifiziertes Personal mit Deutsch als Fach oder Deutsch als
Zweitsprache

 Sprach- und Kulturmittler



VIELEN DANK 
FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT
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